
Vermittlungsregeln / Vermittlungsablauf 

Zum Schutz unserer Fellnasen, des Vereines und der potenziellen, neuen Hundehalter gibt es 

Regeln, die zum Teil durch das Tierschutzgesetz vorgegeben, aber auch durch den Verein 

aufgestellt wurden.  

Der Vermittlungsvorgang  

Einer unserer Schützlinge hat Dein Herz erobert und soll Dein zukünftiges Familienmitglied 

werden? 

Dann fülle auf unserer Website die Selbstauskunft aus. Hier kannst Du Dir Deine Fellnase 

auch reservieren. 

Wir werden Dich schnellstmöglich kontaktieren. 

Werde bitte nicht ungeduldig, wenn dies nicht innerhalb der nächsten Stunde passiert, denn 

wir üben unsere Tierschutztätigkeit ehrenamtlich, neben unseren Berufen aus. 

In einem telefonischen Erstgespräch erklären wir noch mal alle notwendigen und wichtigen 

Dinge über unsere Fellnasen und den gesamten Vorgang der Vermittlung. Im Gegenzug 

berichtest Du uns etwas über Dich, wie z.B. Vereinbarkeit von Hund und Beruf, welches 

Umfeld erwartet unseren Schützling, usw. 

Leider gehört auch das Ausfüllen einiger Formulare, wie zum Beispiel der Datenschutz, zum 

Ablauf der Vermittlung. Wir lassen Dir aber alles Notwendige zukommen und erklären Dir 

genau, wie Du weiter damit verfahren sollst. 

Sollte das Erstgespräch positiv verlaufen sein, kümmern wir uns um eine Vorkontrolle. Zum 

einen wird Dich ein Tierschutzhelfer nach Terminabsprache besuchen kommen, und zum 

anderen freuen wir uns über ein kleines Vorstellungsvideo von Dir und dem zukünftigen 

Zuhause einer unserer Fellnasen. Falls du das aus Datenschutzgründen nicht machen 

möchtest, würden wir gerne eine Video-Anruf machen, in dem du uns dein Zuhause zeigst. 

Wenn es auch hier ein positives Feedback gibt, ist unser Schützling an Dich vermittelt.  

Ohne persönliche Vorkontrolle findet keine Vermittlung statt. 

Unsere Hunde werden ausschließlich gegen Schutzvertrag und Schutzgebühr abgegeben. 

Du erhältst von uns den ausgefüllten Schutzvertrag, den Du uns unterschrieben 

zurücksendest. 

Nach Eingang der Schutzgebühr erhältst Du eine Bestätigung von uns. 

Die Schutzgebühr beträgt 395€. 

Hierin enthalten sind Impfungen, Entwurmung, EU-Pass, Micro-Chip, Transportkosten und 

ein Sicherheitsgeschirr. 

Keine Vermittlung ohne Sicherheitsgeschirr! 

Deine Fellnase macht sich auf den langen Weg zu Dir. 



Hierfür buchen wir ein zertifiziertes Transportunternehmen, welches in der Regel freitags in 

Rumänien losfährt. Dieses meldet die Reise Deines neuen Familienmitgliedes beim 

zuständigen Veterinäramt. Wir halten Dich während der gesamten Fahrt über Treffpunkt und 

Ankunftszeit Deiner Fellnase auf dem Laufenden. Nimm Dir an diesem Tag nichts vor, denn 

man weiß nicht, was unterwegs alles dazwischenkommt. Nimm Dir auch ausreichend Zeit, 

Deine Fellnase pünktlich am Treffpunkt in Empfang zu nehmen. Du solltest mit einer 

gewissen Fahrzeit zum Treffpunkt rechnen. Am Treffpunkt wird Dir Dein neues 

Familienmitglied durch den Transporteur übergeben. Ebenso erhältst Du die 

Reisebescheinigung (Tracespapiere). 

Im neuen Zuhause angekommen! 

Jetzt beginnt Euer Kennenlernen. Ganz langsam mit viel Zeit und Ruhe. Bei Fragen und 

Unsicherheiten stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Dein Leben wird sich jetzt verändern! Sei Dir dessen bewusst. 

Vergiss nicht, Dein Hund kennt noch nicht viel und muss erst alles lernen und verarbeiten. Es 

hat in Rumänien in einem Gehege unter seines Gleichen gelebt und hatte auch davor schon 

ein Leben, über das man selten etwas weiß. Gib ihm ausreichend Zeit. Sowas kann auch mal 

etwas länger dauern. Hab Geduld und gib nicht gleich auf. Bedenke, so ein Lebewesen ist 

kein Möbelstück oder Elektrogerät mit Umtauschrecht, das man kauft, einschaltet und es 

funktioniert. 

Also schenke ihm Zeit, Vertrauen und Liebe, um sein neues Leben kennen zu lernen und zu 

akzeptieren. Dann werdet ihr ein tolles Hund-Mensch-Team. 

Nach ungefähr einem halben Jahr behalten wir uns das Recht einer Nachkontrolle vor. Hier 

wird wieder jemand persönlich bei Dir vorbeischauen. 

Tierschutzgesetz Reisevorschrift 

Tiere dürfen nur innerhalb der gesetzlichen Vorschriften ausreisen. 

Kein Tier darf jünger als 15 Wochen sein. 

Es müssen mindestens 21 Tage nach der Tollwutimpfung vergangen sein. 

Das Tier muss gesund und ärztlich durchgecheckt sein, einen gültigen EU-Pass und Micro-

Chip haben. 


